
  
 

 
 

Der Komponentenansatz nach IFRS 
am Beispiel Dockungskosten 

 

1. Der Hintergrund 

Ein häufiges Diskussionsthema bei der Umstellung der Rechnungslegung auf die 
IFRS ist die nach IAS 16 konzeptionell dem HGB unbekannte Methode, dass eine 
Sachanlage als einheitlicher Vermögenswert in seine wesentlichen Komponenten zu 
zerlegen und gesondert abzuschreiben ist. Zwar hat durch die Umsetzung des Bil-
MoG’s1 mittlerweile auch in der handelsrechtlichen Rechnungslegung ein Umden-
kungsprozess stattgefunden (vgl. hierzu auch Abschnitt 3) dennoch gehen die IFRS 
weit über das hinaus, was für den HGB-Anwender derzeit möglich bzw. erforderlich 
ist. 
 
Dieser Beitrag zeigt anhand des Beispiels Dockungskosten bei einem Seeschiff, wie 
die Anschaffungskosten gemäß dem IAS 16 in ihre einzelnen Komponenten zu zerle-
gen und getrennt abzuschreiben sind. Darüber hinaus wird auch auf die sich mittler-
weile ändernde HGB-Ansicht eingegangen. 
 
Aufgrund der konzeptionellen Unterschiede zwischen dem HGB und den IFRS erge-
ben sich in der Regel bei der Umstellung der Rechnungslegung Auswirkungen auf fi-
nanzielle Kennzahlen und somit im Falle der im Schifffahrtsbereich üblichen Fremdfi-
nanzierung auch auf die sogenannten ‚covenants‘. Auf diese Besonderheiten sollte 
bei Abschluss von Fremdfinanzierungsvereinbarungen geachtet werden und eine 
Analyse der Auswirkungen vor Umstellung der Rechnungslegung erfolgen. Auch in 
weiteren Feldern besteht Handlungsbedarf, der in Abschnitt 4 dieses Beitrags weiter 
thematisiert wird. 

 

2. Der Komponentenansatz nach IAS 16 

Gemäß IAS 16.43 ist jeder Teil einer Sachanlage mit einem bedeutsamen Anschaf-
fungswert im Verhältnis zum gesamten Wert des Gegenstandes getrennt auf die fest-
gestellten unterschiedlichen Nutzungsdauern abzuschreiben. Daher hat ein Unter-
nehmen nach IAS 16.44 den erstmalig angesetzten Betrag einer Sachanlage zu ihren 
bedeutsamen Teilen zuzuordnen und diese jeweils separat abzuschreiben.  
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Als klassisches Beispiel für diese notwendige Zuordnung im Rahmen des Komponen-
tenansatzes dient häufig ein Flugzeug. Demnach sind hier die Anschaffungskosten 
auf die bedeutsamen Teilbereiche wie z. B. Triebwerke, Rumpf, Innenausstattung etc. 
aufzuteilen und getrennt abzuschreiben. Der verbleibende nicht separat zuordenbare 
Rest wird dann in einer Summe aktiviert und so abgeschrieben, dass der Abschrei-
bungsverlauf die Nutzungsdauer der verbliebenen Teile genau wiedergibt. Dies 
macht gegebenenfalls Angleichungsmethoden erforderlich (vgl. IAS 16.44). Als Dau-
menregel kann hier auf die verbleibende Restnutzungsdauer des Flugzeuges als sol-
ches abgestellt werden. 
 
Diese allgemeinen Grundsätze lassen sich selbstverständlich auch auf ein Schiff 
übertragen und mögen für den typischen HGB-Anwender noch nicht verwundern. 
Überraschung ruft hingegen häufig die Tatsache hervor, dass nach IAS 16.14 i.V.m. 
IAS 16.43 auch die Kosten für eine regelmäßige größere Wartung als gesonderter 
bedeutsamer Anschaffungswert aktivierungsfähig sein können. Dies erfolgt nicht erst 
im Rahmen einer Nachaktivierung bei erstmaligem Anfall nach einigen Jahren Be-
triebszeit, sondern bereits bei der erstmaligen Aktivierung des Schiffes.   
 
Vor Herausforderungen steht hier die Praxis in der Regel bei der Frage, wann eine 
solche regelmäßige größere Wartung im Sinne des IAS 16.14 vorliegt. Ist dies bereits 
bei den routinemäßigen Zwischendockungen der Fall oder erst bei einer anstehenden 
Großdockung zur Klasseerneuerung? Die Kommentarliteratur2 diskutiert hier zwei 
mögliche Abgrenzungskriterien: (a) besteht eine rechtliche Verpflichtung zur Durch-
führung der Inspektion oder (b) ist zur kommerziellen Nutzung die Inspektion notwen-
dig (ökonomische Interpretation). Der IAS 16 selbst enthält hierfür keine befriedigen-
de Antwort und eröffnet dem Bilanzierenden somit in Einklang mit der Literatur einen 
gewissen Spielraum, den es im Rahmen des Möglichen unter Zugrundelegung der 
unternehmensindividuellen Zielsetzung auszuschöpfen gilt. 
 
Zum besseren Verständnis des Komponentenansatzes werden im Folgenden zur 
Veranschaulichung anhand eines kleinen Beispiels die Folgen für die Erst- und 
Folgebewertung nach IAS 16 dargestellt. Hierfür ist von der Annahme auszugehen, 
dass ein Schiff zum Preis von EUR 20 Mio. erworben wurde, welches eine Nutzungs-
dauer von 25 Jahren unterliegt (Restwert EUR 0) und über die wesentlichen Kompo-
nenten A (z.B. Kran) (EUR 5,0 Mio., Nutzungsdauer 15 Jahre) und B (z.B. Navigati-
onssystem) (EUR 2,5 Mio., Nutzungsdauer 10 Jahre) verfügt sowie in 3 Jahren Kos-
ten für eine Klasse-Dockung in Höhe von EUR 3,0 Mio.3 erwartet. 

 
(a) Erstbewertung 

Im Rahmen der Erstbewertung ist das Schiff gemäß IAS 16.43/44 in seine ein-
zelnen Komponenten zu zerlegen. Dabei sind bei der Aufteilung auf die Kompo-
nente Dockung die erwarteten Kosten der nächsten anstehenden Dockung her-
anzuziehen. Aus den Angaben des Falles ergibt sich daher folgendes Bild: 
 
Vermögenswert Schiff 

 Komponente A EUR 5,0 Mio. 
 Komponente B EUR 2,5 Mio. 
 Dockung  EUR 3,0 Mio. 
 Rest   EUR 9,5 Mio. 

------------------ 
EUR 20,0 Mio. 

                                                 
2 Vgl. IFRS-Kommentar Lüdenbach, § 8, 2.3.1.3, Rz. 38 
3 Auf die Auswirkung von Abzinsungseffekten wird im Beitrag aufgrund Vereinfachungsgründe verzichtet. 

Gleiches gilt für Steuereffekte aufgrund der Unterschiedlichen steuerlichen Vorgehensweise. 



 
 
 
 
 

 

 
(b) Folgebewertung 

Bei der Folgebewertung sind die einzelnen Komponenten gemäß ihrer individuel-
len Nutzungsdauer abzuschreiben. Die Komponente A folglich über 15 Jahre 
(jährliche AfA EUR 333.333,33), die Komponente B über 10 Jahre (jährliche AfA 
EUR 250.000,00), die Komponente Dockung über 3 Jahre (jährliche AfA EUR 
1.000.000,00) sowie der Rest des Schiffes über die Lebensdauer von 25 Jahren 
(jährliche AfA EUR 380.000,00). 
 
Bezogen auf die Dockungskosten bedeutet dies, dass am Ende des Jahres 3 
diese Komponente auf EUR 0 abgeschrieben ist. Die dann anfallenden Kosten 
der Dockung sind wiederum gemäß IAS 16.14 bei Erfüllung der Voraussetzungen 
für eine regelmäßige größere Wartung als nachträgliche Anschaffungskosten zu 
aktivieren und bis zum nächsten Dockungstermin planmäßig abzuschreiben.  
Sollte die Dockung erfolgen bevor die planmäßige Abschreibung beendet ist, so 
ist der verbleibende Restbuchwert der Komponente Dockung nach IAS 16.13 
außerplanmäßig abzuschreiben. 

 
Der Vorteil der Komponentenbilanzierung nach IAS 16 gegenüber dem altbekannten 
Vorgehen nach HGB liegt auf der Hand. Aufgrund der unterschiedlichen Abschrei-
bungsdauern entspricht die bilanzielle Abbildung dem wirtschaftlichen Abnutzungs-
verbrauch.  
Demgegenüber steht allerdings die höhere Anforderung an die Erfassung und Auftei-
lung in der Rechnungslegung. Zudem gilt es Ermessenspielräume bei der Beurtei-
lung, ob es sich um eine eigenständige wesentliche Komponente handelt, angemes-
sen auszuüben.  

 

3. Die Behandlung von Dockungskosten im handelsrechtlichen Jahresabschluss 

Durch das BilMoG wurde die Möglichkeit zur Bildung von Aufwandsrückstellungen 
nach § 249 Abs. 2 HGB aufgehoben. Die damit ehemals nach HGB bestehende Mög-
lichkeit, diese Kosten für eine anstehende Dockung im Rahmen einer Aufwandsrück-
stellung ratierlich anzusammeln und damit zu ähnlichen wirtschaftlichen Folgen wie 
nach IFRS zu kommen besteht daher nicht mehr.  
In der Folge kommt es nach HGB nunmehr im Jahr der Dockung zu einem sprunghaf-
ten Anstieg des Aufwands. Im Beispielsfall in Höhe von EUR 3 Mio. im dritten Jahr 
des Betriebs des Schiffes. Die Möglichkeit zur Aktivierung dieser Kosten besteht han-
delsrechtlich in aller Regel nicht, da diese Kosten üblicherweise als Erhaltungsauf-
wand zu klassifizieren sind und damit nicht die Ansatzkriterien für nachträgliche An-
schaffungskosten erfüllen. 

 
Zwar ist nach Auffassung des IDW4 und deren Rechnungslegungshinweis HFA 1.016 
unter gewissen Umständen nunmehr auch nach HGB eine komponentenweise plan-
mäßige Abschreibung von Sachanlagen möglich, jedoch soll dies ausschließlich für 
physisch separierbare Komponenten gelten. Eine Anwendung dieser Grundsätze auf 
Dockungskosten scheidet folglich aus.  
Wirtschaftlich kann diese handelsrechtliche Vorgehensweise kaum überzeugen, da 
sich die tatsächliche wirtschaftliche Nutzung bilanziell nicht entsprechend nieder-
schlägt. 

                                                 
4 Institut der Wirtschaftsprüfer 



 
 
 
 
 

 

 

4. Zum Handlungsbedarf 

Offensichtlicher Handlungsbedarf besteht für alle Schifffahrtsgesellschaften die in Er-
wägung ziehen (oder von Banken aufgefordert werden) ihre Rechnungslegung auf 
IFRS umzustellen bzw. ein zusätzliches an den IFRS orientiertes Reporting aufzuset-
zen.  
Hier sind eine ausführliche Analyse der Umstellungsauswirkungen sowie ein Ver-
tragsabgleich zu bestehenden Finanzierungsvereinbarungen vorzunehmen.  
 
Doch selbst klassische HGB-Bilanzierer sollten die Auswirkungen des Komponenten-
ansatzes nach IFRS und die bestehenden Unterschiede zum HGB einer kritischen 
Würdigung unterziehen. Es dürfte offensichtlich sein, dass aufgrund der Änderungen 
durch das BilMoG die sprunghafte Ergebnisverschlechterung im Jahr der Dockung 
bei Finanzierungsvereinbarungen mit Kreditinstituten, die noch zu Zeiten des alten 
HGB’s vereinbart wurden, dazu führen können, dass die vereinbarten ‚covenants‘ ge-
brochen werden. Gerade in der aktuell schwierigen Marktsituation dürfte die Verhand-
lungssituation für die Schifffahrtsgesellschaften in solchen Fällen äußerst problema-
tisch sein. Eine Umstellung der Bilanzierung auf die IFRS oder die Vereinbarung ei-
nes gesonderten IFRS-Reportings in Abstimmung mit den finanzierenden Instituten 
könnte hier einen Rettungsanker darstellen. 
 
Darüber hinaus sollten auch die Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage im Zusammenhang mit der Informationsfunktion des Jahresabschlusses 
beachtet werden. Die zukünftige Volatilität der Jahresergebnisse nach HGB dürfte 
z. B. auf Privatanleger in Schifffonds eher irritierend wirken. Hier dürfte der ergebnis-
glättende Effekt der IFRS eher dem konservativen Erwartungsbild der Anleger ent-
sprechen. 

5. Der Ausblick 

Auch wenn der IASB aktuell sehr betriebsam ist, steht auf dem aktuellen Arbeitspro-
gramm keine Änderung des IAS 165. Folglich ist von dieser Seite mit einer relativ 
stabilen Entwicklung bezogen auf den Komponentenansatz zu rechnen. 
Dies könnte sich positiv auf die Kommentarliteratur auswirken, die nun Zeit hat sich 
intensiv mit den Detailabgrenzungen des IAS 16 z.B. im Bereich der Definition der re-
gelmäßig wiederkehrenden Wartung zu beschäftigen. Die weitere Entwicklung in die-
sem Bereich bleibt daher abzuwarten. 

 
Spannender dürfte insoweit die Frage sein, ob der Komponentenansatz zukünftig 
handelsrechtlich erweitert und auch physisch nicht separierbare Komponenten mit 
einschließen wird. 

 

                                                 
5 siehe auch: http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/IASB+Work+Plan.htm 
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